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Appenzell, 25. Januar 2024 
 
 
Revision der Verordnung 2 zum Arbeitsgesetz (ArGV 2): Sonntagsarbeit in städtischen 
Tourismusquartieren 
Stellungnahme Kanton Appenzell I.Rh. 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Mit Schreiben vom 22. November 2023 haben Sie uns die Vernehmlassungsunterlagen zur 
Revision der Verordnung 2 zum Arbeitsgesetz zukommen lassen. 
 
Die Standeskommission hat die Unterlagen geprüft. Sie begrüsst die Vorlage grundsätzlich.  
 
Die Diskussionen in der Volkswirtschaftsdirektorenkonferenz (VDK) haben gezeigt, dass die 
Vorlage für die Kantone einen unverhältnismässig hohen Aufwand im Vollzug und das Prob-
lem der Ungleichbehandlung der verschiedenen Detailhändlerinnen und Detailhändler mit 
sich bringt. Die Standeskommission schliesst sich daher der Stellungnahme der VDK in die-
ser Sache an und empfiehlt, die Vorlage grundlegend zu überarbeiten. 
 
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme und grüssen Sie freundlich. 
 
Im Auftrage von Landammann und Standeskommission 
Der Ratschreiber: 
 
 
Markus Dörig 

 

Zur Kenntnis an: 
- Volkswirtschaftsdepartement Appenzell I.Rh., Marktgasse 2, 9050 Appenzell 
- Ständerat Daniel Fässler, Weissbadstrasse 3a, 9050 Appenzell 
- Nationalrat Thomas Rechsteiner (thomas.rechsteiner@parl.ch) 


